
B-Plan 153 – Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten die fol-
genden Ausnahmen gemäß § 4 (3) der BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes wer-
den: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 

2. Anzahl der Wohngebäude und Wohneinheiten 

Die Anzahl der Wohneinheiten wird gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 6 BauGB wie folgt begrenzt: 

WA 1 – maximal 2 Wohnungen pro Wohngebäude 

WA 2 – maximal 6 Wohnungen pro Wohngebäude 

3. Höhe baulicher Anlagen 

 Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO dürfen die Gebäude die in der Planzeichnung gekennzeich-
neten Gebäudehöhen nicht überschreiten. 

 Bezugspunkte sind noch festzulegen.  

4. Oberkante Erdgeschossfußboden 

 Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf nicht höher als 60 cm über Niveau der Mittel-
achse der jeweiligen Erschließungsstraße liegen. Als Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mit-
telachse des neu einzumessenden Baugrundstückes mit der Mittelachse der Straßenverkehrs-
fläche. 

5. Abweichende Bauweise 

 Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO gilt im Allgemeinen Wohngebiet die offene Bauweise mit der Ab-
weichung, dass eine Gebäudelänge von 18 m nicht überschritten werden darf 

6. Mindestgrundstücksgrößen 

 Die Mindestgrundstücksgröße der Baugrundstücke wird mit 500 m² festgesetzt. 

7. Garagen, überdachte Stellplätze und Nebenanlagen 

 Gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB sind Garagen und überdachte Einstellplätze im Sinne des § 12 
BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO in Form von Gebäuden zwischen den 
straßenseitigen Baugrenzen und den Grenzen der öffentliche Verkehrsflächen nicht zulässig.  

8. Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

 Der Gehölzbestand innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB gekennzeichneten Flächen ist 
zu erhalten, zu sichern und durch standortgerechte Gehölze untenstehender Gehölzliste zu er-
gänzen. Bei Abgang der Gehölze sind diese standortgerecht zu ersetzen.  

 Gehölzliste wird noch erstellt. 

9. Grünordnerische Maßnahmen auf privaten Grundstücken 

 Pro 200 m² neu versiegelter Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken gemäß § 9 (1) Nr. 
25 a BauGB ein standortgerechter Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu er-
halten. Es sind Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 10 – 12 cm zu verwen-
den. Bei Abgang der Gehölze sind Nachpflanzungen vorzunehmen.  

Pflanzliste wird noch festgelegt 

 



 

Örtliche Bauvorschriften 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 153 werden gemäß § 84 Abs. 3 NBauO örtliche 
Bauvorschriften erlassen.  

1. Dachform/Dachneigung 

 Als Dachform sind nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm und Zeltdächer zulässig. Die Dachnei-
gungswinkel müssen wenigstens 30⁰ und höchstens 50⁰ betragen. Ausnahmsweise können 
Flachdächer für Garagen und Nebengebäude zugelassen werden. 

2. Gestaltung der nicht überbauten Flächen 

 Gemäß § 84 Abs. 3 Nr. 6 NBauO i.V.m. § 9 Abs. 2 NBauO sind die nicht überbauten Flächen 
des Baugrundstücks gärtnerisch zu gestalten und als Grünbeete / Grünflächen anzulegen. 
Stein-, Kies-, Schotter- und Pflasterflächen sowie Kunststoffflächen sind außerhalb der für die 
Erschließung, Beeteinfassungen und Terrassennutzung benötigten Bereiche unzulässig. Zu-
fahrten, Wegebeziehungen und die Anlagen des ruhenden Verkehrs auf dem jeweiligen Grund-
stück sind von dieser örtlichen Bauvorschrift ausgenommen. 

3. Einfriedungen 

 Als Einfriedungen der Baugrundstücke zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur freiwach-
sende Schnitthecken aus Gehölzen (Feldahorn, Buchsbaum, Hainbuche, Weißdorn, Rotbuche 
und Liguster) oder Zäune (hinterliegend auf der Grundstücksseite) in Kombination mit Hecken 
zulässig. Die Zaunhöhe darf die Entwicklungshöhe der Schnitthecken nicht übersteigen. 

 


